
Mitteilung an die in Mecklenburg-Vorpommern ansässigen Unternehmer, die 
ökologische Produkte aus Drittländern importieren und sich dem hierfür 
erforderlichen Kontrollverfahren unterstellt haben: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 22.10.2021 habe ich Sie über die Neuerungen zum 
Einfuhrverfahren ökologischer Erzeugnisse informiert und um Informationen zu Ihren 
Importverfahren gebeten. Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen. 
Leider liegen die für die Regelung des neuen Verfahrens notwendigen EU-
Verordnungen bislang lediglich im Entwurf vor. Die Europäische Kommission hat 
hierfür eine Veröffentlichung für den 27.12.2021 angekündigt. Die Regelungen sind 
dann bereits ab 01.01.2022 anzuwenden. Vor diesem Hintergrund bestehen bei allen 
Beteiligten noch Unsicherheiten über die zukünftigen Abläufe. Ich möchte Sie 
deshalb heute über den aktuellen Stand informieren, damit der Übergang zum neuen 
System möglichst reibungsarm funktionieren kann. 
 
Die wesentlichen Änderungen des Prozederes sind: 
 Der Zoll wird zukünftig ausschließlich die zollrechtlichen Abfertigungen und keine 
fachrechtlichen Prüfungen mehr durchführen. 
 Die fachrechtliche Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben für Importe, die dem Bio- 
Kontrollsystem unterliegen, obliegt ab dem 01.01.2022 den jeweiligen für den 
Ökologischen Landbau zuständigen Landesbehörden. 
 Zuständige Landesbehörde für den ökologischen Landbau im Land Mecklenburg-
Vorpommern ist das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und 
Fischerei (LALLF M-V) – Dezernat 630 Ökologischer Landbau 
 Die Durchführung der fachrechtlichen Kontrolle bei Bio-Importen ist 
Voraussetzung für die abschließende Freigabe der Ware als ökologische/biologische 
Sendung. Zu Ihrer Information füge ich das neue Muster des Certificate of Inspection 
(COI / Kontrollbescheinigung) bei. 
 Die dargestellte fachrechtliche Kontrolle hat vor der zollrechtlichen Behandlung zu 
erfolgen. 
 Die fachrechtliche Bio-Import-Kontrolle umfasst: 

- die Prüfung der Dokumente, 
- stichprobenartige Nämlichkeitskontrollen und 
- risikoorientierte Warenkontrollen. 

 Bei grenzkontrollpflichtigen Waren (CHED, GGED) findet die Prüfung generell an 
Grenzkontrollstellen statt.  
 Nicht-grenzkontrollpflichtige Waren werden an einer Grenzkontrollstelle, einer 
Kontrollstelle oder einem Ort der Freigabe zum zollrechtlich freien Verkehr durch die 
örtlich zuständige Behörde kontrolliert. 
 Bei der Erstellung des COI muss die ausstellende Kontrollstelle oder 
Kontrollbehörde im Drittland die Geschäfts- und Beförderungspapiere und die ggf. 
vorhandenen Analysen und sonstige Testergebnisse in TRACES hochladen. 
 Für die Dokumentenprüfung müssen in TRACES mindestens die folgenden 
Unterlagen verfügbar sein: 

- Konnossement/Bill of Loading bzw. Frachtpapier/Waybill, 
- Handelsrechnung/Invoice, 
- Packliste/Packing List, 
- Ggfls. Analyseergebnisse. 



 Der Einführer muss das LALLF M-V vor dem Eintreffen der Sendung an dem Ort 
der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr (vgl. Feld 10 des COI) so 
rechtzeitig informieren, dass die fachrechtliche Kontrolle organisiert werden kann. 
Informieren Sie das LALLF M-V so rechtzeitig wie möglich unter der Email-Adresse: 
oeko-importe-mv@lallf.mvnet.de. In der Regel ist hierfür eine Frist von mindestens 
einem Arbeitstag einzuhalten. Bitte beachten Sie, dass für den Fall, dass die 
Grenzkontrollstelle, Kontrollstelle oder der Ort der Überführung in den zollrechtlich 
freien Verkehr in den Zuständigkeitsbereich einer anderen zuständigen Behörde fällt, 
diese nach deren Vorgaben vorab zu informieren ist. Bitte nutzen Sie zum Kontakt 
die die in der beigefügten Behördenliste aufgeführten Möglichkeiten. 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass eine frühzeitige Information des LALLF M-V 
für einen reibungslosen Ablauf unbedingt erforderlich ist. Nur dadurch können 
unnötige Verzögerungen bei den folgenden zollrechtlichen Abfertigungen verhindert 
werden. 
• Zur Abfertigung durch das LALLF M-V muss das COI diesem derzeit noch in 
Papierform vorliegen. Eine elektronische Siegelung wird erst zu einem späteren 
Zeitpunkt möglich sein. Es ist beabsichtigt, das COI aufgrund Ihrer Meldung direkt 
aus TRACES herunterzuladen, nach Prüfung zu siegeln und anschließend dem Zoll 
zur weiteren Bearbeitung auf elektronischem Weg zu übermitteln. 
• Sofern im Drittland von der auszustellenden Kontrollbehörde oder Kontrollstelle kein 
E-Siegel verwendet wurde, ist es notwendig, dass das LALLF M-V Zugriff auf das 
Original-COI erhält (Papierversion). Dieses Original-COI wird gesiegelt und 
unterschrieben und Ihnen anschließend für den weiteren Vorgang in einer mit Ihnen 
abzusprechenden Weise wieder zur Verfügung gestellt. Bitte setzten Sie sich in 
diesem Fall unbedingt rechtzeitig mit dem LALLF M-V in Verbindung. 
Für Sendungen aus Drittländern, die vor dem 31.12.2021 auf den Weg gebracht 
und mittels eines COI nach altem Muster begleitet werden, gilt das gleiche Verfahren, 
wie für die neuen COIs. 
 Folgende Orte der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr werden vom 
LALLF M-V in TRACES für Mecklenburg-Vorpommern hinterlegt: 

- Krüger + Voigt Logistikdienste GmbH in Parchim (Tel.: +49 3871 62410) 
- Zollamt Laage (E-Mail: poststelle.za-laage@zoll.bund.de) 
- Zollamt Ludwigslust 
- Zollamt Rostock 

Die hinterlegten Zollämter wurden mit dem Vermerk „Zollverwahrungslager, Zolllager 
und andere Amtsplätze im Zuständigkeitsbereich des Zollamtes“ versehen. Des 
Weiteren können beim Zollamt Laage und der Firma Krüger + Voigt Logistikdienste 
GmbH nach vorheriger zusätzlicher direkter Anmeldung/Anfrage auf privatrechtlicher 
Basis die vorhandene Ausstattung zur Abwicklung auf dem jeweiligen Gelände 
genutzt werden. 
 Die Dokumentation der Entscheidung der Behörde in TRACES kann nicht vor 
Bearbeitung und Prüfung des COI in Papierform und der zugehörigen Unterlagen 
erfolgen. 
 Hinsichtlich der Vorgaben in den anderen Bundesländern liegen hier noch keine 
ausreichenden Informationen vor. Ich bitte deshalb um Ihr Verständnis, dass hierzu 
keine Ausführungen gemacht werden können. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an 
die dort jeweils zuständige Behörde. Eine entsprechende Liste befindet sich als 
Anlage zu diesem Schreiben. 
 Für ausgewählte Risiko-Erzeugnisse aus bestimmten Drittländern existieren seit 
mehreren Jahren EU-Leitlinien über zusätzliche Kontrollen beim Bio-Import. Darin 
sind Regelungen zu Beprobungen bestimmter Waren bzw. Warengruppen enthalten. 



Die Beprobung erfolgte in der Bundesrepublik Deutschland bisher nachgelagert 
durch die Öko-Kontrollstellen beim ersten Empfänger der Ware. Bis auf Weiteres 
bleibt es bei der bisherigen Verfahrensweise. Die von Ihnen beauftragte jeweilige 
Öko-Kontrollstelle wird im Nachgang zur Prüfung des COI über deren Ergebnis und 
die Notwendigkeit einer Beprobung informiert werden. 
 
Vor dem Umstand, dass weitere rechtliche Änderungen anstehen und der Tatsache, 
dass dann gegebenenfalls kurzfristige Änderungen zu den o.a. Vorgaben notwendig 
sein werden, bitte ich Sie bereits jetzt um Ihr Verständnis. Ich werde Sie dann 
schnellstmöglich informieren. 
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Übersicht der zuständigen Behörden für die Prüfung der 

Kontrollbescheinigungen für die Einfuhr von ökologischen/ 

biologischen Erzeugnissen und Umstellungserzeugnissen 

in die Europäische Union (COI) 

Stand: 20.12.2021 

 

Bayern 

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (IEM 6)  

Menzinger Straße 54, 80638 München 

E-Mail: oeko-iem-import@lfl.bayern.de  

Telefon: 08161 8640-1241 

Zeiten der telefonischen Erreichbarkeit: Mo-Fr 10-13 

 

Baden-Württemberg 

Regierungspräsidium Karlsruhe 

Referat 33 

Sachgebiet 33b – zuständige Behörde Ökologsicher Landbau Baden-Württemberg 

D-76247 Karlsruhe 

Tel.: 0721 926-2764 

E-Mail: Oekobehoerde@rpk.bwl.de 

 

Berlin 

Landesamt für Gesundheit und Soziales 

LAGeSo – IV C 4 (Öko-Kontrolle) 

Turmstr. 21, Haus A, 10559 Berlin 

Tel.: 030 90229-2431 

Fax: 030 90229-2096 

E-Mail: oekokontrolle@lageso.berlin.de 

 

Brandenburg 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg 

(MLUK) 

Abteilung 3 - Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Forsten 

Referat 33; Agrarumweltmaßnahmen, ökologischer Landbau, Direktzahlungen 

Lindenstr. 34a 

14467 Potsdam 

Telefon: 0331 / 86 6-76 90 

Fax: 0331 / 86 6-7070 

e-Mail: oeko-kontrollbehoerde@mluk.brandenburg.de 



 

 

 

 

Bremen 

Bremen: 

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen 

Lötzener Straße 3, 28207 Bremen 

Tel.: 0421 361-15824; 0421 361-15536 

E-Mail: office1@lmtvet.bremen.de 

Öffnungszeiten: Mo.-Do.: 09:00 - 15:00 Uhr; Fr.: 09:00 - 13:30 Uhr 

 

Bremerhaven: 

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen 

Senator-Borttscheller-Straße 8, 27568 Bremerhaven 

Tel.: 0471 596-13471; 0471 596-13039 

Fax: 0471 596-13474 

E-Mail: officegkst@lmtvet.bremen.de 

Öffnungszeiten: Mo.-Do.: 07:00 - 15:30 Uhr, Fr.: 07:00 - 13:30 Uhr 

 

Hamburg 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 

Abt. Agrarwirtschaft 

Stadthausbrücke 12, 20355 Hamburg 

Tel.: 040 42840-1795 

E-Mail: bioimportkontrollen@bukea.hamburg.de 

Website: www.hamburg.de/bio-importkontrollen 

 

Hessen 

Regierungspräsidium Gießen  

Pflanzenschutzdienst Hessen 

Perishable Center, Tor 26/454, 60549 Frankfurt/Main 

E-Mail: psd-frankfurt@rpgi.hessen.de 

Tel.: 0641 303-5292 

Fax: 0641 303-5298 

Öffnungszeiten: Mo.-So. 06:00 bis 22:00 Uhr 

Website: http://pflanzenschutzdienst.rp-giessen.de/ 

 

 

 



 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) 

Mecklenburg-Vorpommern 

Abteilung für Veterinärdienste und Landwirtschaft 

Dezernat Ökologischer Landbau (630) 

Thierfelderstraße 18 

18059 Rostock 

Telefon: (0381) 4035-656 

Fax: (0381) 403573-0 

E-Mail: oeko-importe-mv@lallf.mvnet.de 

 

Niedersachsen 

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

(LAVES) 

Dez. 42 - Ökologischer Landbau  

Röverskamp 5, 26203 Wardenburg 

Postfach 3949, 26029 Oldenburg 

Ansprechpartner: Herr Bröring 

Tel.: 0441 57026-326 

Fax: 0441 57026-179 

E-Mail: Importmeldungen.Dez42@laves.niedersachsen.de 

 

Nordrhein-Westfalen 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

Dienstort: Wuhanstraße 6 + 11, 47051 Duisburg  

Postanschrift: Postfach 101052, 45610 Recklinghausen  

Telefon: 02361/305-3200 

Fax: 02361/305-59920 

E-Mail: 82-Bio-Import@LANUV.NRW.de 

Öffnungszeiten: Mo- Fr: 09:00 bis 15:00 Uhr 

 

Rheinland-Pfalz 

Aufsichts – und Dienstleistungsdirektion 

Referat 42 

Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier 

E-Mail: oekolandbau@add.rlp.de 

 



 

 

 

Saarland 

Landwirtschaftskammer für das Saarland 

In der Kolling 310, 66450 Bexbach 

E-Mail: oeko@lwk-saarland.de 

Telefon: 0162 2735089 

 

Sachsen 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

Abteilung 9 | Bildung und Hoheitsvollzug 

Referat 92 | Kontrolldienst Markt und Ökologischer Landbau, EU-Schulprogramm 

Postfach 540 137 

01311 Dresden 

www.smul.sachsen.de/lfulg  

E-Mail: kontrolldienstmarkt.lfulg@smekul.sachsen.de 

 

Sachsen-Anhalt 

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt 

Koordinierungsstelle Ökologische Produktion 

Strenzfelder Allee 22, 06406 Bernburg 

E-Mail: importe-oekobehoerde@llg.mule.sachsen-anhalt.de 

 

Schleswig-Holstein 

Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz 

Abteilung Verbraucherschutz 

Lorentzendamm 35, 24103 Kiel 

Tel.: 0431 988-5137 

Fax: 0431 988-612-5137 

E-Mail: Oeko-kontrollbehoerde@jumi.landsh.de 

Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 09:00 – 15:00 

 


